
Bankverbindungen 
Kreissparkasse Köln 
VR-Bank Rhein-Sieg eG 
Postbank Köln  
Steyler Bank GmbH 

 
IBAN DE11 3705 0299 0033 0016 52 Swift BIC: COKSDE33XXX 
IBAN DE53 3706 9520 5000 4590 13 Swift BIC: GENODED1RST 
IBAN DE39 3701 0050 0023 1085 03 Swift BIC: PBNKDEFF370 
IBAN DE14 3862 1500 0000 0119 49 Swift BIC: GENODED1STB 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Haltestelle: Sankt Augustin Zentrum/Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg 
Straßenbahn: 66, 67 
Busse: 508, 517, 518, 529, 535, 540, 599 

 

 

  

Der Bürgermeister 

 
 
 
Postanschrift: Stadtverwaltung  53754 Sankt Augustin 
 

An die 
Fraktionen und Fraktionslosen 
im Rat der Stadt Sankt Augustin 
 
im Hause 
(per E-Mail) 
 

Dienststelle 

Bürgermeister- Ratsbüro 
Markt 1 

Auskunft erteilt: 

Herr v. Borzyskowski 
Zimmer: 

401 

Telefon (0 22 41)  243-0  Durchwahl: 394 

Telefax  (0 22 41)  243-430  Durchwahl: 77394 

E-Mail-Adresse: luca.vonborzyskowski@sankt-augustin.de 

Internet-Adresse: http://www.sankt-augustin.de 

Besuchszeiten 

Rathaus 
montags bis freitags: 
8.30 Uhr - 12.00 Uhr,  
montags: 
14.00 Uhr - 18.00 Uhr 

Bürgerservice 
montags bis freitags:  
7.30 Uhr - 12.00 Uhr, 
montags und donnerstags: 
14.00 Uhr – 18.00 Uhr 

 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Mein Zeichen Datum 

            BRB-vB      25.10.2023 

Parken von PKW auf Gehwegen - Anfrage Bündnis 90/Die Grünen, Ds.-Nr.: 23/0427 
______________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung 
Ausschuss für Mobilität 14.11.2023 öffentlich 
______________________________________________________________________ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die aufgeführten Fragen beantworte ich wie folgt: 
 

1. Wie oft wurde im Jahr 2022 seitens der Verwaltung in Sankt Augustin das ille-
gale Parken auf Gehwegen geahndet? 

 
Es sind 907 Verwarnungen erfolgt. 
 

2. Gibt es verwaltungsintern allgemeine Grundsätze o.ä., inwiefern illegales Geh-
wegparken zu ahnden oder nicht zu ahnden ist? Wenn ja: Wie lauten diese? 

 
Für die Verwarnung von Fahrzeugen im ruhenden Verkehr gilt - wie auch sonst im Bereich 
der Eingriffsverwaltung - als allgemeiner Grundsatz das sogenannte "Opportunitätsprinzip". 
Wie auch in dem zitierten Urteil dargestellt, steht den Verkehrsaufseher/innen ein gewisser 
Ermessensspielraum zu, ob ein festgestelltes Parken auf einem Gehweg verwarnt wird oder 
nicht. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn bei einem Parkvorgang keine oder eine 
nur sehr geringfügige Beeinträchtigung eines Gehwegs festgestellt wird. Eine pauschale 
Duldung erfolgt hingegen nicht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Max Leitterstorf 
Bürgermeister 

 

 
 

___ 


